
NGG. Wir in der Brotindustrie Hessen 
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Hessen 

Tarif 2023 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,   

vom 26. bis 31. März fanden bereits zeitgleich die 

ersten Warnstreiks in allen Betrieben in Hessen 

und Baden-Württemberg statt. Ihr habt ein tolles 

Signal ausgesandt! Großartig. 
 

Verhandlungen in Baden-Württemberg: 

Beim zweiten Verhandlungstermin in Baden-

Württemberg am 3. April 2023 hat die Arbeitge-

berseite - ähnlich wie in Hessen - ein weiteres völ-

lig unzureichendes Angebot vorgelegt. Und dies 

mit der respektlosen Begründung, sie hätten 

„Kein Geld zu verschenken“. Es gibt keinerlei 

Wertschätzung der guten Arbeit seitens der Ar-

beitgeber.  
 

Gemeinsame Verhandlungen vereinbart! 

Auf unseren Wunsch wurden nun gemeinsame 

Verhandlungen für die beiden Tarifgebiete verein-

bart. Das bedeutet, dass beim nächsten Verhand-

lungstermin am 2. Mai 2023 die Baden-Württem-

berger dazu kommen. 

DER DRUCK MUSS WEITER STEIGEN!  

Die Verhandlungen in Baden-Württemberg 

haben gezeigt, dass die bisherigen  

Warnstreiks noch nicht  genug waren.  

Die Arbeitgeber wollen es wissen. 

Der Druck aus den Betrieben  

muss vor dem kommenden gemeinsamen 

Verhandlungstermin weiter steigen.  
  

Bitte unterstützt eure Tarifkommission! 

STUTTGART, 6. April 2023  

Kein Ergebnis bei Tarifverhandlungen  

in Baden-Württemberg 

Am 2. Mai wird gemeinsam  

- Hessen und Baden-Württemberg -  

weiterverhandelt! 

Online Mitglied werden unter suedwest.ngg.net 



Zurück an: Gewerkschaft NGG,  Landesbezirk Südwest,   

Willi-Bleicher-Str. 20, 70174 Stuttgart 

Zurück an: Gewerkschaft NGG,  Landesbezirk Südwest,   

Willi-Bleicher-Str. 20, 70174 Stuttgart 

Dazu das Bundesarbeitsgericht: 
 

»Tarifverträge kommen nur zustande, 

wenn sie gegebenenfalls von den  

Gewerkschaften mit den Mitteln eines 

Arbeitskampfes erzwungen werden 

können.  

Ohne die Möglichkeit des Streiks  

wären Tarifverhandlungen nicht mehr 

als "kollektives Betteln“.« 

 
(BAG, Urteil vom 12. März 1985 – 1 AZR 636/82 ) 

 

Du und die NGG. 
Deine Arbeit. Unsere Stärke. 

Wer sich dem Warnstreik anschließt, handelt 

rechtmäßig. Streikteilnahme ist keine Verletzung 

der vertraglichen Arbeitspflicht. 

Während des Warnstreiks ruht die Arbeitspflicht. 

 

Eine Kündigung wegen Teilnahme am Warn-

streik ist unzulässig. 

 
  

Der Warnstreik ist rechtmäßig! 


